BÜRGERSCHAFT

DER FREIEN UND HANSESTADT HAMBURG

Drucksache
20/

20. Wahlperiode

Antrag

der Abgeordneten Christiane Blömeke, Farid Müller, 

Heidrun Schmitt, Dr. Till Steffen, Anja Hajduk (GAL) und Fraktion

Betr.: Aktives Wahlalter auf 16 Jahre herabsetzen 

Bei der Bürgerschaftswahl in Bremen am 22. Mai 2011 können erstmalig auch 16- und 17-Jährige über die Zusammensetzung eines Landesparlamentes entscheiden. In weiteren fünf Bundesländern verfügen 16-Jährige über ein aktives Wahlrecht bei Kommunalwahlen. Auch Hamburg sollte diesen Schritt gehen und bereits 16- und 17-Jährigen das aktive Wahlrecht bei Bezirks- und Bürgerschaftswahlen ermöglichen.

Eine Herabsenkung des aktiven Wahlrechts auf das vollendete 16. Lebensjahr erweitert die demokratischen Teilhabemöglichkeiten Jugendlicher erheblich und ermöglicht dieser Altersgruppe die aktive Teilnahme an der Demokratie. Sie erhalten damit die Möglichkeit zentrale politische Entscheidungen mit zu beeinflussen. Angesichts der Tatsache, dass der Anteil älterer Wähler aufgrund des demographischen Wandels in den kommenden Jahren weiter ansteigen wird, kann mit der Herabsenkung des Wahlalters eine wichtiger Beitrag zum Interessenausgleich zwischen den Generationen geleistet werden. Denn die Interessen und Bedürfnisse junger Menschen rücken als potentielle Wählerinnen und Wähler noch stärker als bisher in den Fokus politischer Parteien. Ein früheres Wahlrecht kann zudem das Interesse junger Menschen an demokratischer Willensbildung und demokratischen Institutionen befördern und die Identifikation mit dem Gemeinwesen stärken.

Ergebnisse der Jugend- und Entwicklungsforschung zeigen, dass Jugendliche immer selbständiger sind und früher mit Entscheidungsprozessen konfrontiert werden. Aus der Engagementforschung ist bekannt, dass insbesondere Jugendliche dieser Altersgruppe eine hohe Bereitschaft zu bürgerschaftlichem Engagement zeigen und sich in z.B. Jugend- und Sportverbänden oder der Freiwilligen Feuerwehr engagieren. Sowohl von ihren intellektuellen Fähigkeiten als auch ihren sozialen Kompetenzen sind 16- bis 18-Jährige heutzutage politisch entscheidungsfähig. Ein Teil dieser Altersgruppe ist sogar schon berufstätig und zahlt Steuern. Eine Herabsetzung des aktiven Wahlrechts auf 16 Jahre fördert das politische Engagement und belebt die demokratische Kultur. 
Die Bürgerschaft möge das folgende Gesetz beschließen:

Änderung des Gesetzes über die Wahl zur Hamburgischen Bürgerschaft

Artikel 1

Das Gesetz über die Wahl zur Hamburgischen Bürgerschaft (BüWG) in der Fassung vom 22. Juli 1986 (HmbGVBl. 1986, S. 223) zuletzt geändert am 21. Dezember 2010 (HmbGVBl. S. 706) wird wie folgt geändert:
In § 6 Absatz 1 Ziffer 1 wird die Zahl „18“ durch die Zahl „16“ ersetzt.

Artikel 2

Das Gesetz tritt am Tage nach seiner Verkündigung in Kraft.
Darüber hinaus fordert die Bürgerschaft den Senat auf,
ein Informationskonzept für Schulen und Berufsschulen zu entwickeln, um die 16- bis 18-Jährigen auf die Wahlen vorzubereiten und dieses erstmals für die Bezirksversammlungswahlen in 2014 anzuwenden.

